
Herausgegeben durch: 

Landeshauptstadt Magdeburg, - Der Oberbürgermeister – 

Rathaus, Alter Markt 6, 39104 Magdeburg 

 
 

Amtsblatt 
für die Landeshauptstadt 
Magdeburg 
 

 

30. Jahrgang Magdeburg, den    06. März 2020 Nr. 06 
  

 
I n h a l t : Seite 

 
 

Öffentliche Auslegung (16.03.2020 bis 17.04.2020) des Entwurfs der  
1. Änderung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 334-1.2 
„Einzelhandelsstandort Bergstraße“ 
 

58-60 

Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2020 
 

61-62 

Durchführung der Grabenschau 2020 im Verbandsgebiet des 
Unterhaltungsverbandes „Elbaue“ 
 

63 

Jahresabschluss der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg 
GmbH (MVGM) zum 31.12.2018 (Auslegung 09.03.2020 bis 17.03.2020) 
 

64 

Jahresabschluss der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) zum 
31.12.2018 (Auslegung 09.03.2020 bis 17.03.2020) 
 

65 

Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp 
Telemann (Auslegung 16.03.2020 bis 27.03.2020) 
 

66-67 

 
 



Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. Änderung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 334-1.2 „Einzelhandelsstandort Bergstraße“ 
________________________________________________________________________ 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat auf seiner Sitzung am 20.02.2020 
beschlossen: 

1. Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 334-1.2
"Einzelhandelsstandort Bergstraße" und die Begründung werden in der vorliegenden
Form gebilligt.

2. Der Entwurf der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 334-1.2
"Einzelhandelsstandort Bergstraße" und die Begründung sind gemäß § 3 Abs. 2
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 
3 BauGB über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. Die von der Änderung des 

Entwurfs berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind erneut 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zu beteiligen. 

Magdeburg, den 05.03.2020 

gez. 
Dr. Trümper  Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister  Dienstsiegel 

Hinweise: 

1. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 334-1.2
„Einzelhandelsstandort Bergstraße“ mit dem Stand Dezember 2019 (geändert gemäß
Stadtratsbeschluss vom 20.02.2020 durch die Änderungsanträge DS0352/19/1 und
DS0352/19/2/1), die Begründung mit dem Stand Juli 2019 (geändert gemäß
Stadtratsbeschluss vom 20.02.2020 durch die Änderungsanträge DS0352/19/1 und
DS0352/19/2/1), die Eingriffsbilanz mit dem Stand Juli 2019 und die
Schallimmissionsprognose vom 28.02.2019 liegen in der Zeit

vom 16.03.2020 bis 17.04.2020 

im Internet unter www.magdeburg.de/Auslegungen sowie im Baudezernat, 
Informationsbereich (Pförtner) und im Stadtplanungsamt Magdeburg, An der 
Steinkuhle 6, zu den Dienstzeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag von  
08.00-15.00 Uhr, Dienstag von 08.00-17.30 Uhr und Freitag von 08.00 -12.00 Uhr) 
öffentlich aus.   
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2. Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum  
Bebauungsplanentwurf schriftlich oder während der Dienststunden im  

 Stadtplanungsamt zur Niederschrift, oder  
 
 - durch E-Mail mit qualifizierter Signatur nach dem Signaturgesetz an: 

poststelle@stadt.magdeburg.de, oder 
- durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach  

dem De-Mail-Gesetz an: info@magdeburg.de-mail.de 
 

vorgebracht werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung  
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 

 
3. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des  

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 lit. b DSGVO und  
§ 3 Baugesetzbuch (BauGB). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte  
der „Datenschutzinformation im Rahmen der Bauleitplanung“, die mit ausliegt. 

 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Magdeburg, den 05.03.2020 
 
 
gez. 
Dr. Trümper       Landeshauptstadt Magdeburg  
Oberbürgermeister              Dienstsiegel 
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Lageplan  zum  E n t w u r f  der  1. Änderung

Bezeichnung: Einzelhandelsstandort Bergstraße      DS0352/19 Anlage 1      

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 334 - 1.2 / 1.Ä 

durch die Ostseite des Kroatenwegs.- im Westen:

durch die Nordseite der Halberstädter Straße und der Astonstraße,- im Süden:

durch die Westseite der Bergstraße,- im Osten:

Flurstücks 2131 (Flur 354),

durch die Nordgrenze des Flurstücks 2133 und die West- sowie die Nordgrenze des - im Norden:

umgrenzt:
Räumlicher Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 334-1.2
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Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2020 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 09.12.2019 die 
Hebesätze der Grundsteuer A auf 250 vom Hundert und der Grundsteuer B auf 495 vom 
Hundert für das Kalenderjahr 2020 beschlossen. Gegenüber dem Kalenderjahr 2019 ist 
keine Änderung eingetreten. 

1. Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit
der letzten Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2020 in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.

2. Für Einfamilienhäuser sowie Mietwohngrundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage
Wohn-/Nutzfläche des § 42 GrStG haben Eigentümer (ggf. Verwalter) dieser Grundstücke
gem. § 44 Abs. 3 GrStG grundsätzlich jährlich eine Grundsteuer-Anmeldung einzureichen.
Haben sich am Grundstück seit der letzten Grundsteuer-Anmeldung Änderungen ergeben
(z.B. durch Modernisierungen, An-/Umbauten und/oder Aufstockungen bzw.
Nutzungsänderungen, die zu Veränderungen der Wohn- und Nutzfläche führen oder durch
Schaffung von Stellplätzen für PKW etc.), so ist eine neue Grundsteuer-Anmeldung
einzureichen. Die Vordrucke zur Grundsteuer-Anmeldung sind zu den jeweiligen
Sprechzeiten im Fachbereich Finanzservice, Fachdienst Steuern (Julius-Bremer-Str. 8-10,
Zimmer 475, 477, 479, 481 und 483) erhältlich. Die Formulare sind ausgefüllt bis spätestens
zum 30.04.2020 einzureichen.
Sollten seit der letzten Bescheiderteilung keine Veränderungen erfolgt sein, so ist keine neue
Grundsteuer-Anmeldung erforderlich. Für diese Grundstücke wird deshalb durch diese
öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2020 ebenfalls in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.

3. Die Grundsteuer 2020 ist wie folgt fällig:

1. Zum 15.02.2020, 15.05.2020, 15.08.2020 und 15.11.2020 zu je einem Viertel der
Jahressteuer, soweit nicht Nr. 2, 3 oder 4 Anwendung findet.

2. Am 15.08.2020 mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt.

3. Am 15.02.2020 und 15.08.2020 zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn
dieser 30 Euro nicht übersteigt.

4. Am 01.07.2020 mit ihrem Jahresbetrag, wenn von der Möglichkeit des § 28 Abs.
3 Grundsteuergesetz (Jahreszahlung) Gebrauch gemacht worden ist.

Sollten bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für 2020 erteilt worden 
sein, so sind die in diesen Bescheiden ausgewiesenen Beträge zu entrichten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, als wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  

Gegen die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt 
Magdeburg kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Tag, der auf die öffentliche Bekanntmachung folgt.  

… 
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Der Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister – Alter 
Markt 6, 39104 Magdeburg, einzulegen. Der Widerspruch kann 
 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt Magdeburg – Der 
Oberbürgermeister – Alter Markt 6, 39104 Magdeburg, 
 
2. durch E-Mail mit qualifizierter Signatur an: poststelle@stadt.magdeburg.de oder 
 
3. durch De-Mail in der Sendevariante absenderbestätigt nach dem De-Mail-Gesetz an: 
info@magdeburg.de-mail.de  
 
erhoben werden. 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
Magdeburg, den 19. Februar 2020 
gez. 
 
 
Dr. Trümper                                                       Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister                                                       Dienstsiegel 
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Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Grabenschau 2020 

Gemäß § 67 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 16. März 2011 (GVBl. LSA 

S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Februar 2017 (GVBl. LSA S. 33),

wird am

02.04.2020 

die Grabenschau für die Gewässer zweiter Ordnung im Schaubezirk Magdeburg durchgeführt. 

Die Schaukommission hat gemäß § 41 Wasserhaushaltsgesetz das Recht: 

Grundstücke zu betreten, Gewässer zu befahren und Anlagen zu kontrollieren. 

Eigentümer und Anlieger haben entlang der Gewässer die Wege für die Durchführung der 

Schau freizuhalten sowie Vorsorge hinsichtlich des ungehinderten Betretens des 

Grundstückes zu gewährleisten. 

Der Treffpunkt für den Schaubezirk Magdeburg ist am Donnerstag, den 02. April 2020 um 08:30 

Uhr auf dem Parkplatz des Elbelandhauses, Benediktinerstraße 6 in 39104 Magdeburg. 

Möchten Sie Hinweise oder Mängel an den Gewässern zweiter Ordnung bekannt geben, wenden 
Sie sich bitte an die untere Wasserbehörde der Landeshauptstadt Magdeburg oder schriftlich an 
die Geschäftsstelle des Verbandes: 

Unterhaltungsverband „Elbaue“ 
Grundweg 83 

39218 Schönebeck (Elbe) 

Schönebeck, den 03.02.2020 

gez. Dipl.-Ing. Christian Jung 

Verbandsvorsteher 

Magdeburg, den 19.02.2020 

Im Auftrage 

Warschun  Landeshauptstadt Magdeburg 

Amtsleiter      Dienstsiegel 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Magdeburg, den  19.02.2020 

Dr. Trümper      Landeshauptstadt Magdeburg 

Oberbürgermeister  Dienstsiegel 
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Jahresabschluss der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 
(MVGM) zum 31.12.2018 

1. Der von der WIBERA Wirtschaftsberatung AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM) für das Geschäftsjahr
2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 20.675.174,57 EUR und einem
Jahresüberschuss in Höhe von 449.933,34 EUR wurde von der Gesellschafterver-
sammlung am 05.02.2020 festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 449.933,34 EUR wird mit dem Verlustvortrag in Höhe
von 4.191.739,94 EUR verrechnet und insgesamt in Höhe von 3.741.806,60 EUR auf neue
Rechnung vorgetragen.

26.02.2020 
Datum 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft 
Magdeburg GmbH (MVGM) zum 31.12.2018 

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 09.03.2020 bis 17.03.2020 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Jahresabschluss der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) zum 31.12.2018 

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anochin, Roters & Kollegen GmbH & Co. KG
geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene
Jahresabschluss der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) für das Geschäftsjahr
2018 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 47.926.257,03 EUR und einem Jahresfehlbetrag
in Höhe von 3.342.878,97 EUR wurde von der Gesellschafterversammlung am 05.02.2020
festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.342.878,97 EUR wird mit den von der
Landeshauptstadt Magdeburg geleisteten Zuwendungen in Höhe von 2.230.000,00 EUR
verrechnet. Der nicht verrechenbare Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.112.878,97 EUR wird
mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 41.961.633,51 EUR verrechnet und der verbleibende
Gewinnvortrag in Höhe von 40.848.754,54 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.

26.02.2020 
Datum 

Zimmermann 
Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen und Vermögen 

„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 

Ersatzbekanntmachung: 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

Geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH 
(NKE) zum 31.12.2018  

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen (geprüfter Jahresabschluss und Lagebericht) liegen 
in der Zeit vom 09.03.2020 bis 17.03.2020 in den Räumen der Beteiligungsverwaltung des 
Dezernates Finanzen und Vermögen, Julius-Bremer-Straße 8, aus und können dort von jeder 
und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden.  

Dr. Trümper 
Oberbürgermeister 
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Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann 

 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat in seiner Sitzung am 05.12.2019 unter 
der Beschlussnummer: Beschluss-Nr. 255-008(VII)19 den Wirtschaftsplan 2020 des 
Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann beschlossen. 
 
 

1. Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der 
Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen: 
 
im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen  
in Höhe von 4.832.900,00 EUR 
 
im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und  
Ausgabevolumen in Höhe von 60.000,00 EUR 
 

 Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 965.000,00 EUR. 
 
 

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg: 
 

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 
2020 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von  
3.039.200,00 EUR. 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 
2020 einen weiteren Zuschuss zur Deckung folgender Aufwendungen: 

 
-  Leistungsverrechnung an die städtischen Ämter, Fachbereiche und  
   arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe der jeweils entstehenden Aufwendungen 
 
-  Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe der jeweils entstehenden  
   Aufwendungen 
 
-  Abschreibungen auf das betriebsnotwendige Anlagevermögen 
 
Im Jahr 2020 beträgt dieser Zuschuss 142.000,00 EUR. 
 

3.  Der Finanzplan 2021 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
Magdeburg, den 25.02.2020 
 
 
 
gez. 
Dr. Trümper                                                                      Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister                                                                        Dienstsiegel 
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„Vorstehende Veröffentlichung wird hiermit bekannt gemacht“ 

Magdeburg, den 25.02.2020 

gez. 
Dr. Trümper   Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister    Dienstsiegel 

Ersatzbekanntmachung 

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt 
gemachten Veröffentlichung an: 

1. Erfolgsplan 2020,
2. Vermögensplan 2020,
3. Finanzplan 2020,
4. Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023,
5. Stellenübersicht 2020.

Die ersatzbekanntgemachten Unterlagen liegen in der Zeit vom 16.03.2020 bis 27.03.2020 
im Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Breiter Weg 110 aus und können 
dort von jeder und jedem Interessierten während der Dienststunden eingesehen werden. 

Magdeburg, den 25.02.2020 

gez. 
Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister    Dienstsiegel 
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